
500 € 
einmaliger Zuschuss pro Fahrzeug

Voraussetzung: Energiebezug über 3 Jahre im Son-
dervertrag, Erstzulassung auf den Kunden. Vorlage: 
Originalrechnung und Kfz-Schein des Neufahrzeugs.

einmaliger Zuschuss 
pro Wohnobjekt

Voraussetzung: Energiebezug über 3 Jahre im 
Sondervertrag, Abnahme durch Stadtwerke 
Bliestal und Vorlage der Originalrechnung; 
Zuschuss gestaffelt nach angegebener KW-
Leistung im Stadtwerke-Abnahmeprotokoll 
(17 bis 49 KW).

Erdgasfahrzeuge
Für den Kauf eines mit Erdgas betriebenen Fahr-
zeugs spricht neben den niedrigeren Kraftstoff- 
und Betriebskosten auch die deutlich günstigere 
Umweltbilanz. Der Schadstoffausstoß sinkt gegen-
über Benzin- und Dieselfahrzeugen um bis zu 80 
Prozent.

Was wird gefördert?
Die Anschaffung eines neuen Erdgasfahrzeugs 
(PKW).


